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1 Allgemein

1.1.  Unsere allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen gelten für 
alle auch zukünftigen Geschäfte 
und Vereinbarungen mit unseren 
Vertragspartnern und Geschäfts-
partnern; sie werden durch Auf-
tragserteilung oder Annahme der 
Lieferung anerkannt. Abweichen-
de Bedingungen des Abnehmers, 
die die B+S Banksysteme Akti-
engesellschaft nicht ausdrücklich 
schriftlich anerkennt, sind für die 
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft unverbindlich, auch wenn 
die B+S Banksysteme Aktienge-
sellschaft ihnen nicht ausdrücklich 
widerspricht.

1.2.  Mündliche Nebenabre-
den wurden von den Vertragspar-
teien nicht getroffen. Nachträgliche 
Ergänzungen oder Änderungen 
der geschlossenen Vereinbarun-
gen bedürfen der Schriftform.

1.3.  Die jeweiligen Leistun-
gen und Lieferungen werden in 
eigenständigen auf der Grundlage 
dieser AGB zu schließenden Ver-
trägen festgelegt.

1.4.          Angebote der B+S Bank-
systeme Aktiengesellschaft sind 
stets freibleibend und unverbind-
lich. Bestellungen gelten erst dann 
als angenommen, wenn sie von 
der    B+S Banksysteme Aktienge-
sellschaft schriftlich bestätigt sind. 
Hierzu ist die Unterschrift zweier 
Vorstände oder eines Vorstandes 
mit einem mit Prokura ausgestat-
teten Vertreters notwendig.

1.5            Technische und gestalteri-
sche Abweichungen von Beschrei-
bungen und Angaben in Prospek-
ten, Katalogen und schriftlichen 
Unterlagen sowie Modell-, Kon-
struktions- und Materialänderun-
gen im Zuge des technischen Fort-
schritts bleiben vorbehalten, ohne 
dass der Vertragspartner hieraus 
Rechte gegen die B+S Banksys-
teme Aktiengesellschaft herleiten 
kann.

2 Zahlungsbedingungen

2.1.  Alle Preise verstehen 
sich ab dem Geschäftssitz des 
Anbieters.

2.2.  Alle angegebenen     Prei-
se verstehen sich zuzüglich der je-
weils zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses gesetzlich      gültigen 
Mehrwertsteuer. Soweit laufen-
de Leistungen geschuldet sind, 
ist der im Zeitpunkt der Fälligkeit 
der jeweiligen Forderung gelten-
de Mehrwertsteuersatz entschei-
dend.

2.3.  Hardware, Datenträ-
ger und sonstiges Zubehör wer-
den von der B+S Banksysteme           
Aktiengesellschaft, sofern zwi-
schen Zustandekommen des Ver-
trages und vereinbartem Lieferter-
min ein Zeitraum von mehr als vier 
Wochen liegt, zu dem am Tag der 
Lieferung gültigen Listenpreis (Ta-
gespreis) berechnet. Dieser Preis 
kann vom Listenpreis am Tag des 
Zustandekommens des Vertrages                
abweichen.

2.4.  In Rechnung gestellte 
Beträge, werden jeweils sofort mit 
Erhalt der Rechnung fällig.

2.5.  Alle Zahlungen sind bei 
Fälligkeit ohne Abzug zu leisten. 
Die B+S Banksysteme Aktienge-
sellschaft ist berechtigt, auch ent-
gegen anderer Zahlungswidmung 
des Vertragspartners dessen Zah-
lung zunächst auf dessen älteste 
fällige Schuld anzurechnen. Sind 
bereits Kosten und Zinsen ent-
standen, so ist der Anbieter be-
rechtigt, die Zahlungen zunächst 
auf die Kosten, dann auf die Zin-
sen und zuletzt auf die Hauptleis-
tung anzurechnen.

2.6.  Der Vertragspartner kann 
gegen Forderungen des Anbieters 
nur mit solchen Gegenforderun-
gen aufrechnen, die rechtskräftig 
festgestellt oder nicht bestritten 
sind.

2.7.  Zurückbehaltungsrechte 
des Vertragspartners sind ausge-
schlossen.

3 Eigentumsvorbehalt

3.1.  Soweit vertragsge-
genständliche Leistungen der  
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft in der Lieferung von be-
weglichen Sachen bestehen, 
bleiben die Waren bis zur vollstän-
digen Bezahlung des vereinbar-
ten Kaufpreises im Eigentum der  
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft. Dies gilt insbesondere für zu 
liefernde Datenträger und Begleit-
materialien. Bei vertragswidrigem 
Verhalten des Vertragspartners, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, 
ist die B+S Banksysteme Aktien-
gesellschaft berechtigt, den Liefer-
gegenstand zurückzunehmen; der 
Vertragspartner ist zur Herausga-
be verpflichtet. In der Zurücknah-
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me des Liefergegenstandes durch 
die B+S Banksysteme Aktienge-
sellschaft liegt, sofern nicht die 
Bestimmungen des Verbraucher-
kreditgesetzes Anwendung finden, 
kein Rücktritt vom Vertrag, es sei 
denn, die B+S Banksysteme Ak-
tiengesellschaft hätte dies aus-
drücklich schriftlich erklärt. In der 
Pfändung des Liefergegenstandes 
liegt stets ein Rücktritt vom Ver-
trag. Bei Pfändungen oder sonsti-
gen Eingriffen Dritter hat der Käufer 
die B+S Banksysteme Aktienge-
sellschaft unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen, damit Klage 
gemäß § 771 ZPO erhoben wer-
den kann. Soweit der Dritte nicht 
in der Lage ist, die B+S Banksyste-
me Aktiengesellschaft die gerichtli-
chen und außergerichtlichen Kos-
ten einer Klage gemäß § 771 ZPO 
zu erstatten, haftet der Vertrags-
partner für den dadurch entste-
henden Ausfall.

3.2.  Der Vertragspartner ist 
berechtigt, den Liefergegenstand 
im ordentlichen Geschäftsgang-
weiter zu verkaufen. Er tritt der 
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft jedoch bereits jetzt alle 
Forderungen in Höhe des Fak-
tur-Endbetrages (einschließlich 
der Mehrwertsteuer) ab, die ihm 
aus der Weiterveräußerung ge-
gen seine Abnehmer oder gegen 
Dritte erwachsen, und zwar un-
abhängig davon, ob der Lieferge-
genstand ohne oder nach Verar-
beitung weiter verkauft worden ist. 
Zur Einziehung dieser Forderung 
ist der Käufer nach deren Abtre-
tung ermächtigt. Die Befugnis der 
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft, die Forderung selbst ein-
zuziehen, bleibt hiervon unberührt; 
jedoch verpflichtet sich die B+S 
Banksysteme Aktiengesellschaft, 
die Forderung selbst einzuziehen, 
solange der Vertragspartner sei-
nen Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachkommt und 
nicht in Zahlungsverzug ist. Ist 

dies jedoch der Fall, dann kann 
die B+S Banksysteme Aktienge-
sellschaft verlangen, dass der Ver-
tragspartner die abgetretenen For-
derungen dem Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderli-
chen Angaben macht, die dazu 
gehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldner (Dritten) die 
Abtretung mitteilt.

3.3.  Die Verarbeitung oder 
Umbildung des Liefergegenstan-
des durch den Vertragspartner wird 
stets für die B+S Banksysteme 
Aktiengesellschaft vorgenommen. 
Wird der Liefergegenstand mit an-
deren, der B+S Banksysteme Ak-
tiengesellschaft nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so er-
wirbt die B+S Banksysteme Ak-
tiengesellschaft das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhält-
nis des Wertes des Liefergegen-
standes zu den anderen verarbei-
teten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Für die durch Ver-
arbeitung entstehende Sache gilt 
im Übrigen das Gleiche wie für die 
Vorbehaltsware.

3.4.  Wird der Liefergegen-
stand mit anderen, der B+S Bank-
systeme Aktiengesellschaft nicht 
gehörenden Gegenständen un-
trennbar verbunden, oder ver-
mischt, so erwirbt die B+S Bank-
systeme Aktiengesellschaft das 
Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes des Lie-
fergegenstandes zu den anderen 
verbundenen oder vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Verbindung oder Vermischung. Er-
folge die Verbindung oder Ver-
mischung in der Weise, dass die 
Sache des Vertragspartners als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt 
als vereinbart, dass der Vertrags-
partner der B+S Banksysteme 
Aktiengesellschaft anteilsmäßig 
Miteigentum überträgt. Der Ver-
tragspartner verwahrt das Alleinei-
gentum oder das Miteigentum für 

die B+S Banksysteme Aktienge-
sellschaft.

3.5.  Die B+S Banksyste-
me Aktiengesellschaft verpflich-
tet sich, die zu bestellenden Si-
cherheiten insoweit auf Verlangen 
des Vertragspartners freizugeben, 
als ihr Wert die zu sichernden 
Forderungen, soweit diese noch 
nicht beglichen sind, um mehr als  
20% übersteigt.

4 Lieferungen

4.1.  Auszuliefernde Program-
me werden auf im Leistungsschein 
zu spezifizierenden Datenträgern 
überlassen.

4.2.  Lieferung und Gefahren-
übergang erfolgen mit Übergabe 
der Programme einschließlich Be-
gleitmaterialien an den Vertrags-
partner. Bei Versand geht die Ge-
fahr auf den Vertragspartner über, 
sobald die Sendung an die den 
Transport ausführende Person 
durch die B+S Banksysteme Akti-
engesellschaft übergeben worden 
ist. Wird der Versand ohne ein Ver-
treten müssen von der B+S Bank-
systeme Aktiengesellschaft verzö-
gert oder unmöglich gemacht, geht 
die Gefahr mit der Absendung der 
Mitteilung der Versandbereitschaft 
an den Vertragspartner auf diesen 
über. Eine Versicherung der Ware 
gegen Transportschäden erfolgt 
nur auf ausdrücklichen Wunsch 
und Kosten des Vertragspartners.

4.3.  Die von der B+S Bank-
systeme Aktiengesellschaft ge-
nannten Termine und Fristen sind 
unverbindlich, sofern nicht aus-
drücklich schriftlich etwas ande-
res vereinbart wurde. Alle Liefer-
termine stehen außerdem unter 
dem Vorbehalt richtiger und recht-
zeitiger Selbstbelieferung der B+S 
Banksysteme Aktiengesellschaft. 
Sie beginnen mit dem Tag der 
Auftragsbestätigung durch die  
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B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft und verlängern sich vor-
behaltlich um die Zeit, in der der 
Vertragspartner in Zahlungsver-
zug ist.

4.4.  Der Vertragspartner ist 
zur fristgerechten Entgegennah-
me der Software verpflichtet.

4.5.  Teillieferungen sind zu-
lässig, wenn ihre Entgegennahme 
für den Vertragspartner zumutbar 
ist.

4.6.  Von der B+S Banksyste-
me Aktiengesellschaft zu Testzwe-
cken mitgelieferte Gegenstände 
(wie etwa Datenträger, Begleitma-
terialien etc.) verbleiben im Eigen-
tum der B+S Banksysteme Aktien-
gesellschaft. 

4.7.  Kommt der Vertragspart-
ner seinen Mitwirkungspflichten ge-
mäß Ziffer 7 nicht rechtzeitig nach, 
so verlängern sich Liefer- und Leis-
tungsfristen entsprechend. Kommt 
der Vertragspartner in diesem 
Fall seinen Mitwirkungspflichten 
auch trotz Fristsetzung und Kün-
digungsandrohung weiterhin nicht 
nach, so kann die B+S Banksyste-
me Aktiengesellschaft den Vertrag 
mit dem Vertragspartner kündigen; 
die B+S Banksysteme Aktienge-
sellschaft wird hierbei von seiner 
vertraglichen Leistungspflicht frei. 
Außerdem ist die B+S Banksys-
teme Aktiengesellschaft in diesem 
Fall berechtigt, alle bis zum Kündi-
gungszeitpunkt entstandenen Auf-
wendungen in Rechnung zu stel-
len.

4.8.  Liefer- und Leistungsver-
zögerungen aufgrund höherer Ge-
walt oder aufgrund von Ereignis-
sen, die der B+S Banksysteme 
Aktiengesellschaft die Lieferung 
wesentlich erschweren oder un-
möglich machen, wie etwa Mate-
rialbeschaffungsschwierigkeiten, 
Betriebsstörungen, Arbeitskämp-

fe, behördliche Anordnungen, 
selbst wenn sie bei Lieferanten 
oder unter Lieferanten von der 
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft eintreten, sind von der  
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft auch bei verbindlich ver-
einbarten Fristen und Terminen 
nicht zu vertreten. Sie berechti-
gen die B+S Banksysteme Akti-
engesellschaft, die Lieferung bzw. 
Leistung um die Dauer der Behin-
derung zuzüglich einer angemes-
senen Anlaufzeit hinauszuschie-
ben oder wegen des noch nicht 
erfüllten Teils der Leistung ganz 
oder teilweise vom Vertrag zurück-
zutreten.

4.9.  Die Abnahme hat durch 
den Auftraggeber in einem Abnah-
metermin binnen 4 Wochen zu er-
folgen, nachdem die B+S Bank-
systeme Aktiengesellschaft das 
System für abnahmebereit erklärt 
hat.

4.10. Die Abnahmeprüfung 
erfolgt anhand eines definierten 
Testplans, der während der Beta-
phase vom Auftraggeber zu erstel-
len ist. Der Testplan bestimmt die 
einzeln durchzuführenden Arbeits-
schritte, die daran anschließen-
den Prüfungen und die erwarte-
ten Ergebnisse. Der Testplan kann 
ausschließlich Funktionen zum 
Gegenstand haben, die von der  
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft geschuldete Leistungen 
aus dem Vertrag sind. Er muss 
spätestens zwei Wochen nach Er-
klärung der Abnahmebereitschaft 
durch die B+S Banksysteme Akti-
engesellschaft vom Auftraggeber 
vorgelegt werden.

5 Gewährleistung

5.1.  Die B+S Banksysteme 
Aktiengesellschaft gewährleistet, 
dass Programme und Dokumen-
tationen nicht mit Mängeln behaf-
tet sind, die den Wert oder die 

Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen 
oder nach dem Vertrage vorausge-
setzten Gebrauch aufheben oder 
mindern. Eine unerhebliche Min-
derung des Wertes oder der Taug-
lichkeit bleibt außer Betracht. Dem 
Auftraggeber ist bekannt, dass es 
nach dem Stand der Technik nicht 
möglich ist, ein von Fehlern voll-
kommen freies Programm zu er-
stellen.

5.2.  Die Gewährleistungsfrist 
beträgt 24 Monate ab Übergabe 
bzw. ab Abnahme, soweit diese 
vereinbart wurde. Für durchge-
führte Mängelbeseitigungsmaß-
nahmen übernimmt die B+S Bank-
systeme Aktiengesellschaft eine 
zusätzliche Gewährleistung von 
24 Monaten ab dem Zeitpunkt der 
Beendigung der jeweiligen Maß-
nahmen. 

5.3.  Mängel, die nicht schon 
gegebenenfalls in einer Abnah-
meerklärung aufgeführt wur-
den, hat der Vertragspartner der  
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft unverzüglich nach Entde-
ckung zu melden; diese Meldung 
ist mit einer konkreten schriftli-
chen Mängelbeschreibung zu ver-
binden. Der Vertragspartner stellt 
dazu der B+S Banksysteme Ak-
tiengesellschaft auf Aufforderung 
in zumutbaren Umfang Unterlagen 
und Informationen zur Verfügung, 
die die B+S Banksysteme Aktien-
gesellschaft zur Beurteilung und 
Beseitigung der Mängel benötigt.

5.4.  Ordnungsgemäß gemel-
dete Mängel wird die B+S Bank-
systeme Aktiengesellschaft in 
angemessener Frist durch Nach-
besserung beseitigen.

5.5.  Lassen sich mitgeteilte 
Mängel bei Überprüfung nicht fest-
stellen, trägt der Vertragspartner 
die Kosten der Überprüfung. Dies 
gilt auch, wenn Fehler zwar festge-
stellt werden können, aber auf feh-
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lerhafte Bedienung oder auf Stö-
rungen zurückzuführen sind, die 
die B+S Banksysteme Aktienge-
sellschaft nicht zu vertreten hat.

5.6.         Die Gewährleistung ent-
fällt, soweit der Vertragspartner 
ohne Zustimmung der B+S Bank-
systeme Aktiengesellschaft Pro-
gramme selbst ändert oder durch 
Dritte ändern lässt, ohne dass dies 
wegen Verzuges der B+S Bank-
systeme Aktiengesellschaft und 
ergebnislosen Ablauf einer vom 
Vertragspartner gesetzten Nach-
frist oder aus anderen erheblichen 
Gründen erforderlich ist, um eine 
vertragsgemäße Programmnut-
zung zu ermöglichen. Satz 1 gilt 
nicht, wenn der Auftragnehmer 
nachweist, dass die noch in Rede 
stehenden Mängel nicht durch die 
von ihm oder dem Dritten vor-
genommenen Programmänderun-
gen verursacht wurden.

5.7.  Die B+S Banksysteme 
Aktiengesellschaft steht nicht für 
Fehler, Störungen oder Schäden 
ein, die auf unsachgemäße Bedie-
nung, Verwendung ungeeigneter 
Betriebsmittel oder unübliche Be-
triebsbedingungen zurückzufüh-
ren sind.

5.8.  Soweit Änderungen oder 
Erweiterungen zu einem Mehrauf-
wand der B+S Banksysteme Akti-
engesellschaft bei der Suche oder 
Beseitigung von Mängeln führen, 
ist dieser Mehraufwand vom Ver-
tragspartner zu tragen.

5.9.  Soweit die B+S Banksys-
teme Aktiengesellschaft Standard-
software Dritter überlässt, ist die 
Inanspruchnahme von der B+S 
Banksysteme Aktiengesellschaft 
wegen diesbezüglicher Mängel 
erst nach vorheriger, notfalls ge-
richtlicher Inanspruchnahme des 
Dritten zulässig; der Vertragspart-
ner gilt insoweit als ermächtigt, 
diese Rechte in eigenem Namen 

und auf eigene Rechnung geltend 
zu machen.

5.10.   Kaufmännische Untersu-
chungs- und Rügepflichten des 
Vertragspartners bleiben unbe-
rührt.

6 Haftung

6.1.  Eine Haftung der  
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft -gleich aus welchem Grund- 
tritt nur ein, wenn der Schaden

a) durch schuldhafte Verletzung 
einer vertragswesentlichen Pflicht 
in einer das Erreichen des Ver-
tragszwecks gefährlichen Weise 
verursacht worden oder

b) auf grobe Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz von der B+S Banksyste-
me Aktiengesellschaft zurückzu-
führen ist.

6.2.  Haftet die B+S Banksys-
teme Aktiengesellschaft gemäß 
Ziffer 6.1.a) für die Verletzungen 
einer vertragswesentlichen Pflicht, 
ohne dass grobe Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz vorliegen, so ist die 
Haftung auf denjenigen Schaden-
sumfang begrenzt, mit dessen 
Entstehen die B+S Banksysteme 
Aktiengesellschaft bei Vertragsab-
schluss aufgrund der zu diesem 
Zeitpunkt bekannten Umständen 
typischerweise rechnen musste.

6.3.  Die Haftungsbeschrän-
kung gemäß Ziffer 6.2. gilt in glei-
cher Weise für Schäden, die auf-
grund von grober Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz von Mitarbeitern oder 
Beauftragten der B+S Banksyste-
me Aktiengesellschaft verursacht 
wurden, welche nicht zu dessen 
Geschäftsführern oder leitenden 
Angestellten gehören.

6.4.  In den Fällen der Ziffern 
6.2. und 6.3. haftet die B+S Bank-
systeme Aktiengesellschaft nicht 

für mittelbare Schäden, Mangel-
folgeschäden oder entgangenen 
Gewinn.

6.5.  Schlagen Nachbesse-
rungsversuche der B+S Banksys-
teme Aktiengesellschaft fehl und 
sind weitere Nachbesserungsver-
suche für den Vertragspartner un-
zumutbar, kann dieser Wandelung 
oder Minderung verlangen.

6.6.  Für den Verlust von Da-
ten und Programmen und deren 
Wiederherstellung haftet der Auf-
tragnehmer ebenfalls in dem aus 
Ziffer 6.1. bis 6.4. ersichtlichen 
Rahmen und auch nur insoweit, 
als dieser Verlust nicht durch an-
gemessene Vorsorgemaßnahmen 
des Vertragspartners, insbeson-
dere die tägliche Anfertigung von 
Sicherungskopien aller Daten und 
Programme vermeidbar gewesen 
wäre.

6.7.  Die Haftungsbeschrän-
kungen gemäß Ziffer 6.1. bis 6.5. 
gelten sinngemäß auch zugunsten 
der Mitarbeiter und Beauftragten 
von der B+S Banksysteme Aktien-
gesellschaft.

6.8.  Eine eventuelle Haftung 
von der B+S Banksysteme Aktien-
gesellschaft für das Fehlen zuge-
sicherter Eigenschaften aufgrund 
des Produkthaftungsgesetzes 
oder gemäß § 8 dieser Geschäfts-
bedingungen bleibt unberührt.

7 Pflichten des Vertragspart-
ners

7.1.  Der Vertragspartner wird 
alle Informationen über die Soft-
ware, verwendete Methoden und 
Verfahren zu deren Erstellung so-
wie alle zum Programm gehörigen 
Unterlagen, dessen Inhalte, Da-
tenträger und zugehörige Korres-
pondenz vorvertraglich, während 
der gesamten Nutzungsdauer und 
nach deren Beendigung vertrau-
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lich behandeln und keinem Dritten 
zugänglich machen. Der Vertrags-
partner wird auch seine Mitarbeiter 
entsprechend verpflichten.

7.2.  Der Vertragspartner wird 
außerdem erforderliche Vorkeh-
rungen treffen, um den unbefug-
ten Zugriff oder Zugang Dritter zu 
den Programmen zu verhindern. 

7.3.  Diese Verpflichtung gilt 
auch für Abnehmer oder sonsti-
ge Vertragspartner des Vertrags-
partners sowie für Arbeitsgemein-
schaften, Tochtergesellschaften 
und Zweigniederlassungen seiner 
Firma.

7.4.  Der Vertragspartner ver-
pflichtet sich, unentgeltlich alle 
Voraussetzungen zu schaffen, 
die für die Durchführung der ver-
traglich vereinbarten Leistung der  
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft erforderlich sind. Zu diesen 
Voraussetzungen gehört unter an-
derem, dass der Vertragspartner

• Arbeitsräume für die Mitarbei-
ter der B+S Banksysteme Akti-
engesellschaft einschließlich aller 
erforderlichen Arbeitsmittel nach 
Bedarf ausreichend zur Verfügung 
stellt,

• der B+S Banksysteme Akti-
engesellschaft nach Bedarf un-
gehindert und ausreichend Re-
chenzeit mit notwendiger Priorität 
einräumt,

• Testdaten und sonstige zur 
Erstellung des Werks notwendi-
ge Informationen und Hilfsmittel 
rechtzeitig bereitstellt,

• das Operating sowie die Sys-
tempflege (Betriebssysteme etc.) 
wahrnimmt,

• Mitarbeiter aus seinem Be-
reich (Kontaktpersonen aus den 

Fachabteilungen, Datenerfasser, 
Schreibkräfte) zur Unterstützung 
der B+S Banksysteme Aktienge-
sellschaft zur Verfügung stellt.

7.5.  Der Vertragspartner wird 
auf Wunsch der B+S Banksys-
teme Aktiengesellschaft Sollkon-
zepte, Organisationskonzepte, 
-vorschläge und Programme un-
verzüglich nach Lieferung bzw. 
Erstellung beim Vertragspartner 
förmlich abnehmen. Die Abnahme 
gilt als erfolgt,

• wenn der Vertragspartner in-
nerhalb von vier Wochen nach 
Übergabe mit der Abnahme noch 
nicht begonnen hat,

• wenn der Vertragspartner die 
ihm übergebene Software nutzt,

• wenn nach Übergabe des 
Sollkonzeptes, des Organisati-
onsvorschlags oder der Softwa-
re vier Wochen verstrichen sind, 
ohne dass der Vertragspartner we-
sentliche, die Gebrauchsfähigkeit 
beeinträchtigende Mängel mitteilt, 
oder

• wenn der Vertragspartner 
oder ein Dritter ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung von der  
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft in ein übergebenes Pro-
gramm eingreift.

7.6.  Die B+S Banksyste-
me Aktiengesellschaft behält das 
Recht, jederzeit in den üblichen 
Geschäftszeiten Zugang zu dem 
Programm verlangen zu können, 
um, soweit notwendig, von dem 
Programm eine Kopie zu erstel-
len. Dem Vertragspartner obliegt 
es, mangels abweichender Ver-
einbarungen das einer Program-
mentwicklung zugrunde liegende 
Pflichtenheft selbst zu erstellen. 
Die Verbindlichkeit des Pflichten-

hefts für die verschiedenen Stu-
fen der Programmentwicklung, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Vollständigkeit der für eine An-
wendung erforderten Arbeitsfunk-
tionen, Mengen- und Zeitangaben, 
wird vom Vertragspartner durch 
Unterschrift auf dem Pflichtenheft 
bestätigt.

7.7.  Der Vertragspartner haf-
tet uneingeschränkt aus der Verlet-
zung dieser Vertragsverpflichtung. 
Diese Haftung erstreckt sich auch 
auf die unberechtigte Verwen-
dung vertragswidrig erstellter Pro-
grammkopien, etwa deren Mehr-
fachnutzung oder Überlassung an 
Dritte. Der Vertragspartner wirkt 
rechtzeitig und im notwendigen 
Umfang bei der Leistungserbrin-
gung seitens der B+S Banksys-
teme Aktiengesellschaft mit. Die 
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft wird den Vertragspartner 
auf entsprechende Mitwirkungs-
pflichten rechtzeitig hinweisen. 

7.8.  Die Vertragspartner ver-
pflichten sich gegenseitig, einan-
der keine jetzigen oder ehemaligen 
Mitarbeiter während oder nach der 
Vertragsdurchführung selbst oder 
über Dritte abzuwerben.

7.9.  Soweit die B+S Banksys-
teme Aktiengesellschaft bei seinen 
Arbeiten an der vertragsgegen-
ständlichen Software personenbe-
zogene Daten zu verarbeiten hat, 
wird B+S Banksysteme Aktienge-
sellschaft geltendes Datenschutz-
recht beachten und notwendige 
Sicherungsmaßnahmen treffen 
bzw. mit dem Vertragspartner ver-
einbaren.

7.10.   Der Vertragspartner ist 
im Fall einer Weiterveräußerung 
erworbener Software verpflichtet, 
der B+S Banksysteme Aktienge-
sellschaft den Namen und die voll-
ständige Anschrift des Käufers der 
Software schriftlich mitzuteilen.
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8 Einräumung von Rechten

Die Einräumung von Rechten des 
Vertragspartners an der von der 
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft gelieferten Software rich-
tet sich nach den Vereinbarungen 
des konkreten Vertragsverhältnis-
ses. Soweit dort nichts anderes 
vereinbart ist, gelten für die Nut-
zung der Software durch den Ver-
tragspartner die folgenden Bestim-
mungen:

8.1.  Der Vertragspartner darf 
die Software nur zu eigenen Zwe-
cken einsetzen. Die gleichzeitige 
Nutzung der Software auf mehre-
ren Rechnern bedarf der besonde-
ren vertraglichen Vereinbarung.

8.2.  Der Vertragspartner darf 
Kopien der ihm übergebenen Soft-
ware oder von Teilen dieser Soft-
ware nur erstellen, soweit dies zur 
Nutzung der Software (insbeson-
dere Laden in den Arbeitsspeicher) 
und zu Sicherungszwecken erfor-
derlich ist und muss Sicherungs-
kopien mit einem Urhebervermerk 
zugunsten der B+S Banksysteme 
Aktiengesellschaft versehen. Ein 
Kopieren übergebener Unterlagen 
wie Dokumentation, Benutzungs-
anleitungen etc. ist nur mit schrift-
licher vorheriger Zustimmung der 
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft zulässig.

8.3.  Der Vertragspartner darf 
den Objektcode der Software nur 
zurückentwickeln, reassemblie-
ren, bearbeiten oder anderweitig 
ändern, sofern und soweit dies zur 
Fehlerbeseitigung erforderlich ist 
und die B+S Banksysteme Aktien-
gesellschaft die Fehlerbeseitigung 
nicht innerhalb einer vom Vertrags-
partner gesetzten, angemessenen 
Frist begonnen hat. Zur Dekom-
pilierung des Objektcodes ist der 
Vertragspartner ausnahmsweise 
berechtigt, soweit dies zur Herstel-
lung der Interoperabilität mit ande-

ren Programmen im Rahmen der 
gesetzlichen Regelung des § 69e 
Urheberrechtsgesetz unabdingbar 
ist, wenn ihm die hierzu erforder-
lichen Informationen trotz Auffor-
derung nicht zugänglich gemacht 
worden sind und sich die Dekom-
pilierung auf die erforderlichen Tei-
le der Software beschränkt.

8.4.  Der Vertragspartner wird 
vorhandene Kennzeichnungen, 
Urheberrechtsvermerke oder Ei-
gentumshinweise der B+S Bank-
systeme Aktiengesellschaft in der 
Software und an den Datenträ-
gern und übergebenen Unterlagen 
nicht verändern oder beseitigen. 

8.5.  Dem Vertragspartner ist 
es nicht gestattet, die Software zu 
vermieten, zu verleasen, zu verlei-
hen oder Dritten in anderer Weise 
auf Zeit zugänglich zu machen.

8.6.  Der Vertragspartner haf-
tet der B+S Banksysteme Aktien-
gesellschaft für alle Schäden, die 
sich aus der Verletzung der vorge-
nannten Verpflichtungen des Ver-
tragspartners ergeben.

9 Schutzrechte, Freistellung

9.1.  Die B+S Banksysteme 
Aktiengesellschaft stellt den Ver-
tragspartner von allen Ansprüchen 
Dritter gegen den Vertragspartner 
aus der Verletzung von Schutz-
rechten in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, an von der 
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft entwickelter und überlasse-
ner Software in ihrer vertragsge-
mäßen Fassung frei.

 9.2.  Das Entstehen dieser 
Haftung setzt voraus, dass (1) der 
Vertragspartner die B+S Banksys-
teme Aktiengesellschaft unver-
züglich über die Erhebung eines 
solchen Anspruchs durch einen 
Dritten schriftlich benachrichtigt 
und (2) der Vertragspartner der 

B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft die alleinige Kontrolle dar-
über überlässt, ob die Ansprüche 
abgewehrt oder verglichen werden 
und (3) der Vertragspartner der 
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft alle sachdienlichen Informa-
tionen und sonstige sachgerechte 
Unterstützung zur Verfügung stellt. 
Der Vertragspartner darf gegen-
über dem Dritten weder schrift-
lich noch mündlich Erklärungen 
über die Schutzrechtsverletzung 
abgegeben haben, insbesondere 
keine Rechte oder Sachverhalte 
anerkannt haben und keine Haf-
tung übernommen haben. Außer-
dem darf der Vertragspartner die 
Software nicht mit Fremdsoftware 
ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung des Anbieters verbunden 
und in keinem Fall die Softwa-
re bestimmungswidrig genutzt ha-
ben.

9.3.  Zur Abwehr oder Verteidi-
gung unmittelbar bevorstehender 
oder behaupteter Schutzrechts-
verletzungen wird die B+S Bank-
systeme Aktiengesellschaft nach 
eigenem Ermessen 

• dem Endbenutzer das Recht 
erwirken, dass dieser die Software 
weiterhin vertragsgemäß nutzen 
kann, oder

• soweit für den Endbenutzer 
zumutbar, die Software so ändern 
oder durcheine funktional gleich-
wertige Software ersetzen, dass 
keine Schutzrechtsverletzung 
mehr vorliegt, die Software gleich-
wohl aber vertragsgemäß einge-
setzt und genutzt werden kann, 
oder

• sofern die in den vorstehen-
den beiden Absätzen erwähnten 
Maßnahmen mit einem für die  
B+S Banksysteme Aktienge-
sellschaft wirtschaftlich ange-
messenen und vertretbaren Auf-
wand nicht möglich sein sollten, 
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wird die B+S Banksysteme Akti-
engesellschaft die Software ge-
gen Erstattung der dafür an die  
B+S Banksysteme Aktiengesell-
schaft gezahlten Lizenzgebühren 
zurücknehmen, wobei pro ange-
fangenem Monat seit Beginn der 
jeweiligen Bestellung 1/60 der für 
die gelieferte Software geleisteten 
Lizenzgebühren in Abzug zu brin-
gen sind.

10 Abtretung von Rechten

10.1.          Der Vertragspartner 
kann Rechte aus dem Vertrag an 
Dritte nur mit vorheriger Zustim-
mung der B+S Banksysteme Akti-
engesellschaft abtreten.

10.2.               Die B+S Banksyste-
me Aktiengesellschaft ist berech-
tigt, sämtliche ihm aus den Verträ-
gen obliegenden Verpflichtungen 
und zustehenden Rechte auf Drit-
te zu übertragen. Er wird dafür 
Sorge tragen, dass dem Vertrags-
partner hieraus keine Nachteile 
entstehen. 

10.3.         Die B+S Banksysteme 
Aktiengesellschaft ist weiter be-
rechtigt, sämtliche Pflichten durch 
Dritte im Auftrag erfüllen zu las-
sen. In diesem Fall gewährleistet 
die B+S Banksysteme Aktienge-
sellschaft weiterhin als Vertrags-
partner die ordnungsgemäße Er-
füllung seiner Vertragspflichten 
gegenüber dem Vertragspartner 
und der Vertragspartner nimmt die 
erbrachte Leistung als Leistung 
der B+S Banksysteme Aktienge-
sellschaft an.

11 Erfüllungsort, Gerichtsstand

11.1.                Erfüllungsort für sämt-
liche vertragliche Leistungen ist 
der Geschäftssitz der B+S Bank-
systeme Aktiengesellschaft.

11.2.            Gegenüber kaufmän-
nischen Vertragspartnern (im Sin-
ne des HGB) gilt der Gerichtsstand 
München als vereinbart.

12 Allgemeine Vertragsbestim-
mungen

12.1.               Es gilt das Recht sämt-
licher getroffener Vertragsverein-
barungen, ergänzend das Recht 
des BGB. Bestimmungen des UN-
Kaufrechts sind, soweit zulässig, 
abgedungen.

12.2.                 Sollten eine oder meh-
rere Bestimmungen dieser Bedin-
gungen bzw. der auf ihnen grün-
denden weiteren Bedingungen 
und Vereinbarungen unwirksam 
sein oder werden oder sollte sich 
in ihnen eine Lücke herausstellen, 
so soll die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt wer-
den. Die Parteien verpflichten sich 
anstelle der unwirksamen Bestim-
mungen oder zur Ausfüllung der 
Lücke eine angemessene, zuläs-
sige Regelung zu vereinbaren, die 
die Vertragsschließenden gewollt 
haben oder nach Sinn und Zweck 
der Bestimmungen gewollt haben 
würden, wenn sie die Unwirksam-
keit oder Lücke bedacht hätten.


